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Vollzug der Wassergesetze; 
Ökologischer Ausbau des Dorfbaches in Breitenbrunn durch die Gemeinde Breitenbrunn 

 

 

Das Landratsamt Unterallgäu stellt hiermit fest, dass für den ökologischen Ausbau des Dorfbaches im 

Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 15, 16 und 711 (Teilfläche) mit 
 

- Auflösung des linearen Gewässerverlaufs durch Laufverlagerung und Laufverlängerung und Herstel-

lung eines naturnahen, mäandrierenden strukturreichen Gewässerverlaufs mit Uferabflachungen, 

wechselnden Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten 
 

- Herstellung von Flachmulden 
 

- Abtragung des Geländes mit Herstellung eines Niedrigwassergerinnes 
 

- Sicherung der Prallufer durch Einbringung von Buhnen, Faschinen, etc. 
 

- Rückbau des Teilungsbauwerks mit Herstellen der gewässerökologischen Durchgängigkeit 
 

durch die Gemeinde Breitenbrunn nach den Unterlagen des Ing.-Büros Mühlegg & Weiskopf GmbH vom 

November 2015 eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht 

(§ 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG). 
 

Mindelheim, 8. Februar 2016 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mittelschule Babenhausen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

I. 
 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40, 41 des Ge-

setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im  

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  960.600 € 
 
und im 
 

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.407.400 € 
 
ab. 

 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

SCHULVERBANDSUMLAGEN 

 
A) Verwaltungsumlage: 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 453.700 € festgesetzt und nach der 

Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

  



- 32 - 

KABl. Nr. 6/2016 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 1. Oktober 2015 auf 349 Verbandsschüler festgesetzt.  

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.300 € festgesetzt.  
 

B) Investitionsumlage: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 845.300 € festgesetzt und nach der 

durchschnittlichen Zahl der Verbandsschüler aus den Jahren 2007 - 2011 auf die Mitglieder des 

Schulverbandes umgelegt.  

 

2. Die Investitionsumlage wird nach diesem Durchschnitt wie folgt festgesetzt: 

 

Gemeinde 
% 

nach durchschnittlicher Schülerzahl 
2007 - 2011 

Investitionsumlage 

Babenhausen 34,7 293.319,10 € 

Boos 12,9 109.043,70 € 

Egg 2,2 18.596,60 € 

Kettershausen 13,3 112.424,90 € 

Kirchhaslach 11,9 100.590,70 € 

Niederrieden 9,1 76.922,30 € 

Oberschönegg 9,0 76.077,00 € 

Winterrieden 6,9 58.325,70 € 

 100,0 845.300,00 € 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 160.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft. 

 

Babenhausen, 10. Februar 2016 

SCHULVERBAND MITTELSCHULE BABENHAUSEN 
 

Göppel 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

  



- 33 - 

KABl. Nr. 6/2016 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage 

dieser Bekanntmachung an eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Babenhausen während der allgemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO, § 4 BekV bis zum Ende des Haus-

haltsjahres in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zur Einsicht bereit. 

 

 
24 - 9410.0 

 

 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Realschule Babenhausen, 

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2016 
 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 40 ff KommZG i.V.m. Art. 63 ff der GO hat die Verbandsversammlung des Zweckver-

bandes Realschule Babenhausen am 27.01.2016 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlos-

sen: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im  

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  653.400 € 
 

und im 

 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.929.800 € 
 

ab. 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

ZWECKVERBANDSUMLAGE 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 420.800 € festgesetzt und nach der Sat-

zung des Zweckverbandes auf die Mitglieder umgelegt. 

 

 Nach § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes trägt den ungedeckten Finanzbedarf der Landkreis 

Unterallgäu zu 80 % und der Markt Babenhausen zu 20 %. Somit entfallen auf den Landkreis Unter-

allgäu 336.640 €; auf den Markt Babenhausen 84.160 €. 
 

2. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 1.315.800 € festgesetzt und nach der Sat-
zung des Zweckverbandes auf die Mitglieder umgelegt. 

 

3. Nach § 8 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes trägt den ungedeckten Finanzbedarf der Landkreis 

Unterallgäu zu 80 % und der Markt Babenhausen zu 20 %. Somit entfallen auf den Landkreis Unter-

allgäu 1.052.640 €; auf den Markt Babenhausen 263.160 €. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 108.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2016 in Kraft. 

 

Babenhausen, 5. Februar 2016 
ZWECKVERBAND REALSCHULE BABENHAUSEN 

 

Göppel 

stellv. Zweckverbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach dieser Bekanntmachung an eine Woche 

lang bei der Verwaltungsgemeinschaft, Marktplatz 1, 87727 Babenhausen, öffentlich zur Einsichtnahme 

auf. 

 

Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt gemäß Art. 40 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO und 

§ 4 BekV in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zur Einsicht während des 

ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereit. 
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Aufgebot einer Sparurkunde 
 

 

Das Sparkassenbuch zu  
 

Konto 3 000 399 695 

 

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 

 

Frau 

Angela Fischer 

Elisabethenhaus 

Michelsbergstr. 12 

89075 Ulm  
 

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches. 

 

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten geltend ge-

macht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

 

Memmingen, 2. Februar 2016  

SPARKASSE MEMMINGEN-LINDAU-MINDELHEIM 

 

 
Hans-Joachim Weirather 

Landrat 

 


